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EINKOMMENSTEUER

Klaus Müller

Reformvorschläge zur Einkommensbe
steuerung und ihre Folgen für die Verteilung

Das System der deutschen Einkommensbesteuerung wird als unübersichtlich und 
widersprüchlich kritisiert. Diesem Problem wollen verschiedene Reformvorschläge durch 

eine grundlegende Vereinfachung des Systems begegnen. 
Wie wirken sich die vorgeschlagenen Änderungen auf die Einkommensverteilung aus? 

Welche gesellschaftlichen Gruppen werden von ihnen profitieren?

Für die Reform der Einkommensbesteuerung lassen 
sich verschiedene Begründungen anführen. Zum 

einen führt die Vielzahl der in der Einkommensteuer 
relevanten Regelungen zur Unübersichtlichkeit, im Ex
tremfall zur Undurchschaubarkeit des gesamten Sy
stems. Daraus ergibt sich die Forderung nach einer 
Vereinfachung der Einkommensbesteuerung. Zum an
deren haben die bestehenden Möglichkeiten zur lega
len Verringerung der Bemessungsgrundlage ein Aus
maß erreicht, daß eine Ausweitung der Steuerbasis 
unabdingbar ist, wenn die Einkommensteuer auch in 
Zukunft die Haupteinnahmequelle des staatlichen 
Sektors bleiben soll und wenn gleichzeitig die tari- 
fären Grenzsteuersätze aus anreizpolitischen Überle
gungen heraus gesenkt werden sollen. Ferner legen 
die unklaren, zum Teil unerwünschten distributiven 
Konsequenzen der derzeit bestehenden Möglichkei
ten zur Verkürzung der Bemessungsgrundlage eine 
Reform nahe1.

Von einer Vereinfachung des Systems der Einkom
mensbesteuerung -  im Sinne einer Verbreiterung der 
Bemessungsgrundlage in Verbindung mit einer Sen
kung der tarifären Grenzsteuersätze -  erhoffen sich 
die politischen Entscheidungsträger zumindest einen 
partiellen Abbau der genannten Probleme. Entspre
chende Reformvorschläge werden derzeit in den Me
dien diskutiert. Dabei stehen die Auswirkungen hin
sichtlich der zu erwartenden Aufkommenseffekte so
wie die Gegenfinanzierungsvorschläge im Vorder
grund der Diskussion, während die aus potentiellen
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Reformen resultierenden distributiven Konsequenzen 
-  vermutlich aufgrund fehlender Informationen -  noch 
weitgehend unbeachtet bleiben. Um diesem Informa
tionsdefizit entgegenzuwirken, werden im folgenden 
die distributiven Konsequenzen verschiedener Re
formvorschläge herausgearbeitet.

Das Simulationsmodell

Da die distributiven Konsequenzen nicht aus einer 
reinen Tarifanalyse ableitbar sind2, wird auf ein m ikro
ökonomisches Gruppensimulationsmodell zurückge
griffen, anhand dessen die Auswirkungen von Re
formen auf die Verteilung der Einkommensteuerlast si
m uliert werden können3. Dabei werden jedoch

1 Daneben g ib t es weitere Argum ente für eine Reform der Einkom
mensteuer, d ie an den Konsequenzen der bestehenden Regelungen 
fü r W achstum und Beschäftigung sow ie an der unzureichenden 
Abstim m ung m it dem Transfersystem ansetzen. Hieraus resultiert 
dann die Forderung nach der S ubstitu tion der Einkommensteuer 
durch eine persönliche Ausgabensteuer bzw. nach einer w achstum s
freundlicheren Ausgestaltung der Einkommensteuer und nach einer 
Integration von Einkommensteuer- und Transfersystem; vgl. z. B. M. 
H ü t h e r :  In tegrierte  S teuer- und Transfer-System e fü r d ie  
Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1990, S. 31 ff.; N. K a l d o r :  An 
Expenditure Tax, London 1955.

2 Vgl. F. H i n t e r b e r g e r ,  K. M ü l l e r :  Tarifanalyse versus M ikro
simulation, in: Ze itschrift fü r W irtschafts- und Sozialwissenschaften, 
(110) 1990, H. 1, S. 122-125; U. v a n  E s s e n ,  H. K a i s e r ,  P. B. 
S p a h n :  M ikros im ula tion  s ta tt Tarifanalyse, In: Z e itsch rift für 
W irtschafts- und Sozialwissenschaften, (110) 1990, H. 1, S. 126-127.

3 Das verwendete m ikroökonom ische G ruppensim ulationsm odell 
wurde im Rahmen eines von der VW -Stiftung finanzierten For
schungsprojektes am Lehrstuhl VW L II der Justus-Uebig-U niversitä t 
Gießen entw ickelt. Zum Aufbau und zu den M öglichkeiten des 
m odular aufgebauten Sim ulationsm odells vgl. H.-G. P e t e r s e n ,  
M. H ü t h e r ,  K. M ü l l e r  (Hrsg.): W irkungsanalyse alternativer 
Steuer- und Transfersysteme, Frankfurt/New York 1992. Die nächste 
S tufe der W eiterentwicklung des Modells w ird in G. K r a m e r :  
M ikrosim ulation von Aufkom m ens- und Verteilungseffekten der Ein
kommensbesteuerung, D issertation, Potsdam (voraussichtlich Ende 
1996) ausführlich dokum entiert.
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EINKOMMENSTEUER

lediglich die direkten distributiven Auswirkungen be
trachtet; auf die Einbeziehung von Rückwirkungen auf 
das Faktorangebot und die Güternachfrage sowie 
weiterer indirekter Anpassungsreaktionen wird ver
zichtet, da hierfür ein umfassenderes Verhaltenssimu
lationsmodell erforderlich wäre4.

Dem Simulationsmodell liegt als Datenbasis eine -  
die Schwächen der einzelnen Datensätze verringern
de -  Verknüpfung der Einkommens- und Verbrauchs
stichprobe (EVS) sowie der Einkommens- und Trans
ferschichtung des DIW aus dem Jahre 1988 zugrun
de. Da derzeit keine aktuelleren Daten zur Verfügung 
stehen5, lassen sich folglich die distributiven Effekte 
ausschließlich für die alten Bundesländer aufzeigen. 
Die Zeitferne der Datenbasis führt zu dem weiteren 
Problem, daß in den geschätzten Abzugsbetrags
funktionen -  also im empirischen Ausdruck der ta t
sächlichen Nutzung der legalen Möglichkeiten zur 
Verringerung der Bemessungsgrundlage -  die von der 
Steuerreform 1990 und von den einkommensteuerli
chen Maßnahmen zur Förderung der W irtschafts
entw icklung der neuen Bundesländer induzierten 
Verhaltensanpassungen nicht erfaßt sind. Daraus er
geben sich einige Unschärfen bei den Ergebnissen.

Die Koeffizienten für die Abzugsbetragsfunktionen 
werden anhand der beschriebenen Datenbasis unter 
Berücksichtigung der im Jahre 1988 gültigen Freibe
träge und Höchstgrenzen bei den bestehenden Ab
setzungsmöglichkeiten geschätzt und gehen dann als 
feste Parameter in das Modell ein. Zur Hochrechnung 
der Datenbasis auf den heutigen Zeitpunkt werden die 
Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit, die Ein
kommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen, die 
Renten und Pensionen sowie die Sozialtransfers mit 
ihren jährlichen Veränderungsraten inflationiert.

Aufbauend auf die derart hochgerechnete Daten
basis lassen sich durch die Eingabe der derzeitigen 
steuerrechtlichen Regelungen (Tarif, Freibeträge, Pau
schalen, Höchstgrenzen) in Verbindung mit den ge
schätzten Koeffizienten der Abzugsbetragsfunktionen 
die Aufkommens- und Verteilungseffekte im Status 
quo simulieren. Über die -  durch den dialogfähigen 
Aufbau des Modells relativ einfache -  Eingabe ent
sprechender steuerrechtlicher Bestimmungen von

4 Vgl. A. N a k a m u r a ,  M. N a k a m u r a :  M odelling Direct and 
Ind irect Im pacts o f Tax and Transfer Programs on Household 
Behavior, in: J. K. B r u n n e r ,  H.-G. P e t e r s e n  (Hrsg.): S imulation 
M odels in Tax and Transfer Policy, Frankfurt/New York 1990, S. 461 ff.

5 Zwar liegt derzeit bereits eine Einkommens- und Transferschich
tung des DIW fü r das Jahr 1992 vor, m it der Veröffentlichung der ent
sprechenden Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstich
probe ist jedoch erst im kommenden Jahr zu rechnen.

Reformvorschlägen können dann die bei einer Um
setzung eines Reformvorschlags zu erwartenden 
Aufkommens- und Verteilungseffekte über einen neu
en Simulationslauf erm ittelt werden. Die Ergebnisse 
werden sowohl aggregiert als auch disaggregiert nach 
Einkommensklassen (20 Klassen der DIW-Statistik), 
nach sozialer Stellung (Beamte, Arbeiter, Angestellte, 
Landwirte, Pensionäre, Rentner, Selbständige und Ar
beitslose) oder nach der Haushaltsstruktur (Ein-Per- 
sonen-Haushalte, Zwei-, Drei-, Vier-Personen-Haus- 
halte und jeweils einem bzw. mehreren Einkommens
beziehern sow ie Haushalte m it fün f oder mehr 
Personen und jeweils einem bzw. mehreren Einkom
mensbeziehern) ausgegeben. Unter der restriktiven 
Annahme, daß sich die Verhaltensweisen der Bürger 
in den alten und neuen Bundesländern entsprechen, 
lassen sich diese Ergebnisse auf die neuen Bundes
länder übertragen und so die Aufkommenseffekte für 
die gesamte Bundesrepublik Deutschland bestimmen.

Die Reformvorschläge

Simuliert werden im folgenden vier Reformvor
schläge, die mit dem Jahressteuergesetz 1996 vergli
chen werden. Die zu erwartenden Steuerminderein
nahmen belaufen sich auf zwischen 28,2 Mrd. und 
37,6 Mrd. DM. Drei der Vorschläge zielen auf eine 
Verbreiterung der Bemessungsgrundlage bei gleich
zeitiger Senkung der tarifären Belastung. Die vierte 
Alternative hat eher eine Kontrollfunktion, da sie die 
im Jahressteuergesetz 1996 festgeschriebenen Mög
lichkeiten zur Verringerung der Bemessungsgrund
lage beibehält und nur tarifäre Veränderungen unter
stellt, die zu einer den anderen Reformvorschlägen 
vergleichbaren Aufkommenseinbuße führen.

Der erste Reformtarif knüpft am Vorschlag des 
CDU-Abgeordneten Uldall an6. Es handelt sich um ei
nen Stufengrenzsatztarif m it einem Grundfreibetrag 
von 12 000 DM, einem Grenzsteuersatz von 8% für ein 
zu versteuerndes Einkommen zwischen 12000 und 
20000 DM, von 18% für ein zu versteuerndes 
Einkommen zwischen 20000 und 30000 DM sowie 
von 28% für ein zu versteuerndes Einkommen über 
30000 DM. Gleichzeitig werden -  bei unveränderten 
Freibeträgen für die verschiedenen Einkunftsarten 
und g leichbleibenden Regelungen bezüglich der 
Vorsorgeaufwendungen -  die Abzugsmöglichkeiten 
für Werbungskosten auf 500 DM sowie für Sonder
ausgaben auf 1 000 DM begrenzt und alle weiteren

8 Zu den ersten beiden Reformvorschlägen vgl. Frankfurter A llge
meine Zeitung vom  16. April 1996, S. 13, und Handelsblatt vom 
16. April 1996, S. 4.
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Steuervergünstigungen mit Ausnahme des Kinderfrei
betrags gestrichen. Dieser Vorschlag wird im weiteren 
als Uldall-1-Tarif bezeichnet und wäre nach den 
Simulationsergebnissen (im Vergleich zum im Jahres
steuergesetz 1996 fixierten Tarif und bezogen auf das 
Jahr 1995) m it Mindereinnahmen von ca. 37,6 Mrd. 
DM verbunden.

Der zweite Reformvorschlag stammt von den CDU- 
Arbeitnehmern, dem Deutschen Beamtenbund und 
der Deutschen Steuergewerkschaft und stellt lediglich 
eine Ergänzung des Uldall-1-Tarifs durch eine weitere 
Tarifstufe mit einem Grenzsteuersatz von 35% für ein 
zu versteuerndes Einkommen von mehr als 120000 
DM dar. Der Aufkommensrückgang würde sich bei ei
ner Umsetzung auf ca. 28,2 Mrd. DM (für 1995) be
laufen. Dieser Reformvorschlag wird im folgenden als 
Uldall-2-Tarif bezeichnet.

Bei der dritten Reformalternative -  im folgenden als 
(LinProg-1) bezeichnet -  handelt es sich ebenfalls um 
eine umfassende Steuerbasis im Sinne der beiden er
sten Reformvorschläge. Die entscheidende Abwei
chung betrifft den Verlauf der Grenzsteuersatzfunk
tion: Im Gegensatz zu den beiden ersten Reformvor
schlägen handelt es sich hierbei nicht um einen 
Stufengrenzsatztarif, sondern um einen Tarif mit ei
nem linearen Anstieg des Grenzsteuersatzes von 10% 
(bei 12000 DM zu versteuerndem Einkommen) auf 
45% (bei 120000 DM zu versteuerndem Einkommen); 
für höhere Einkommen beläuft sich der Grenzsteuer
satz auf 45%. Wenngleich ein linearer Anstieg des 
Grenzsteuersatzes normativ genausowenig wie ein 
Stufengrenzsatztarif begründet werden kann, hätte 
dieser -  in der öffentlichen Diskussion als „lineare 
Progression“ bezeichnete -  Tarif den Vorteil, daß der 
Bruch im Vergleich zum 1990 eingeführten Tarif nicht 
so gravierend wäre und folglich von einem höheren 
Maß an Kontinuität in der Einkommensbesteuerung 
gesprochen werden könnte. Eine Umsetzung dieses 
Reform vorschlags wäre mit M indereinnahmen in 
Höhe von ca. 31,9 Mrd. (für 1995) verbunden.

Der vierte Reformvorschlag (LinProg-2) läßt die 
steuerlichen Abzugsmöglichkeiten im Vergleich zum 
Jahressteuergesetz 1996 unverändert und beinhaltet 
lediglich eine Senkung der Grenzsteuersätze -  diese 
Alternative stellt also keinen Schritt in Richtung auf ei
ne umfassende Steuerbasis dar. Durch die Einbezie
hung einer derartigen Alternative sollen vor allem die 
distributiven Konsequenzen einer Tarifreform mit wei
terhin stark erodierter Bemessungsgrundlage im Ver
gleich zu einer mit einer Verbreiterung der Bemes
sungsgrundlage einhergehenden Reform (bei ver

Abbildung 1 

Verlauf der Grenzsteuersatzfunktionen 
(T-96 und Reformvorschläge)
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gleichbaren Aufkommenseinbußen) aufgezeigt wer
den. Ausgehend von einem Grundfreibetrag von 
12000 DM steigt der Grenzsteuersatz linear von 20% 
auf 50% bei einem zu versteuernden Einkommen von 
120000 DM an; für höhere Einkommen bleibt der 
Grenzsteuersatz dann konstant bei 50% . Als 
Aufkommenseinbuße wäre nach den Simulations
rechnungen mit ca. 31,6 Mrd. DM zu rechnen.

In Abbildung 1 werden die Reformvorschläge an
hand des Verlaufs der zugehörigen Grenzsteuersatz
funktionen graphisch veranschaulicht. Im Vergleich 
zum Tarif des Jahressteuergesetzes 1996 (T-96) zeigt 
sich für alle Reformalternativen sowie für alle Einkom
mensbereiche eine verringerte tarifäre Belastung.

Die Verteilungswirkungen

Die distributiven Auswirkungen einer Umsetzung 
der verschiedenen Reformvorschläge werden im fo l
genden anhand der Veränderung der absoluten 
Steuerbelastung und der Veränderung der -  als Quo
tient aus dem gruppenspezifischen Anteil am Steuer
aufkommen und dem Gruppenanteil am gesamten 
Bruttoeinkommen definierten7 -  Belastungskoeffizien
ten im Vergleich zu den entsprechenden Werten des 
im Jahressteuergesetz 1996 verabschiedeten Tarifs 
beschrieben.

Während die Tarifanalyse über alle Einkommensbe
reiche hinweg und für sämtliche Reformalternativen 
eine steuerliche Entlastung suggeriert, zeigt die Simu
lationsanalyse, daß sich tatsächliche Entlastungen für 
die Reform tarife Uldall-1 und U ldall-2 nur für 
B ruttoerw erbs- und Vermögenseinkommen unter

7 Vgl. zu den Belastungskoeffizienten T. N a g e l :  Um weltgerechte 
Gestaltung des deutschen Steuersystem s -  Theoretische und em pi
rische Analyse der Aufkom m ens- und Verteilungseffekte, Frank
furt/New  York 1993, S. 268 ff.
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ca. 24000 DM (BEVE-Klassen 1 und 2) sowie über ca. 
50000 DM (ab BEVE-Klasse 11) ergeben (vgl. Abbil
dung 2); in den BEVE-Klassen 3-10 resultieren -  trotz 
der Absenkung der Grenzsteuersätze -  infolge der 
Abschaffung von legalen Möglichkeiten zur Verkür
zung der Bemessungsgrundlage sogar geringfügige 
Belastungen (maximal 360 DM). Gleiches gilt -  wenn
gleich schwächer ausgeprägt -  für die mit LinProg-1 
bezeichnete Reformalternative; hier ergibt sich eine 
Mehrbelastung in den BEVE-Klassen 3-6 von bis zu 
160 DM.

Damit bringt keine der zu einer Ausweitung der 
Steuerbasis führenden Reformvorschläge eine we
sentliche Entlastung für Haushalte mit einem deutlich 
unterdurchschnittlichen BEVE (das durchschnittliche 
Bruttoerwerbs- und Vermögenseinkommen lag 1995 
bei knapp 75000 DM in den alten Bundesländern). 
Eine durchgängige und mit steigendem BEVE zuneh
mende Verringerung der Steuerschuld resultiert nur 
aus dem nicht als umfassende Steuerbasis konzipier
ten Reformvorschlag LinProg-2.

Für die BEVE-Klassen mit überdurchschnittlichem 
Einkommen wird deutlich, daß bei den Reformvor
schlägen Uldall-1 und Uldall-2 die absoluten Entla
stungen mit steigendem BEVE zunehmen, während 
bei dem ebenfalls auf einer umfassenden Steuerbasis 
aufbauenden Reformvorschlag LinProg-1 die Entla
stung bis zu einem BEVE von ca. 150000 DM an
steigt, dann mit weiter steigendem Einkommen zu
rückgeht und in der höchsten BEVE-Klasse sogar zu 
einer absoluten Belastung wird.

Die distributiven Reformkonsequenzen hängen je
doch weniger von den absoluten Veränderungen der

Abbildung 2 

Absolute Veränderung der Steuerschuld bei 
einer Umsetzung der Reformvorschläge

BEVE-Klasse

A n m e r k u n g :  BEVE-Klasse 1 und 2: Bruttoerwerbs- und Vermö
genseinkommen unter 24000 DM p.a.; BEVE-Klasse 3-10: B rutto- 
erwerbs- und Vermögenseinkommen von 24000 b is 48000 DM p.a.; 
BEVE-Klasse 11-16: B ruttoerw erbs- und Vermögenseinkommen von 
48000 DM bis 120000 DM p.a.; BEVE-Klasse 17-20: B ruttoerw erbs
und Vermögenseinkommen über 120000 DM p.a.

Steuerschuld als von den relativen Veränderungen ab. 
Diese relativen Veränderungen lassen sich einfach an
hand der Veränderung der Belastungskoeffizienten 
veranschaulichen.

Hier ist ein deutlicher Unterschied zwischen den 
beiden als Stufengrenzsatztarif konzipierten Reform
vorschlägen (Uldall-1 und Uldall-2) und den beiden 
durch einen linearen Anstieg des Grenzsteuersatzes 
gekennzeichneten Reformalternativen (Linprog-1 und 
Linprog-2) zu erkennen. Während die erstgenannten 
Tarife zu einer Belastungsverschiebung von den bei
den unteren BEVE-Klassen und von den BEVE- 
Klassen 18-20 in den BEVE-Bereich zwischen ca. 
24000 DM und 150000 DM führen (vgl. Abbildung 3), 
ist die ebenfalls als umfassende Steuerbasis konzi
pierte Reformalternative LinProg-1 durch eine Bela
stungsverschiebung von den BEVE-Klassen 1 und 2 
sowie 10-16 in die Klassen 3-9 und 17-20 gekenn
zeichnet. Wesentlich klarer sind die Verteilungswir
kungen bei der Alternative LinProg-2, bei der den re
lativen Entlastungen für die Klassen 1-15 Belastungen 
in den Klassen 16-20 gegenüberstehen, wobei die 
Entlastungen zunächst mit steigendem BEVE abneh
men, bevor sie dann wieder bis zur BEVE-Klasse 12 
ansteigen und danach zurückgehen.

Somit kann festgehalten werden, daß eine Umset
zung der in den Tarifen Uldall-1 und Uldall-2 operatio- 
nalisierten Reformvorschläge zu einer Umverteilung 
aus den mittleren Einkommensklassen hin zu den 
Spitzenverdienern und zu den zwei niedrigsten BEVE- 
Klassen führen würde, während die Beibehaltung ei
nes linearen Anstiegs des Grenzsteuersatzes in Ver
bindung mit einer Ausweitung der Bemessungsgrund-

Abbildung 3 

Veränderung der Belastungskoeffizienten1 
bei einer Umsetzung der Reformvorschläge 

(nach BEVE-Klassen)
Prozentpunkte

BEVE-Klasse

1 Die B e lastungskoeffiz ien ten  s ind de fin ie rt a ls Q uo tien t aus 
dem  gruppenspezifischen Anteil am Steueraufkommen und dem 
Gruppenanteil am gesam ten Bruttoeinkom m en.

WIRTSCHAFTSDIENST 1996/VI 293



EINKOMMENSTEUER

Abbildung 4 

Veränderung der Belastungskoeffizienten1 
bei einer Umsetzung der Reformvorschläge 

(nach sozialer Stellung)
Prozentpunkte

1 Die Be lastungskoe ffiz ien ten  s ind  de fin ie rt a ls Q uo tien t aus 
dem  gruppenspezifischen Anteil am Steueraufkom m en und dem 
Gruppenanteil am gesamten Bruttoeinkom m en.

läge (LinProg-1) mit einer tendenziellen Umverteilung 
von der Oberklasse und der unteren Mittelklasse in 
die obere Mittelklasse und in die beiden niedrigsten 
Einkommensklassen verbunden wäre. Eine eindeutige 
Umverteilung von oben nach unten ergibt sich im 
Vergleich zum Jahressteuergesetz 1996 lediglich aus 
dem mit LinProg-2 bezeichneten Reformvorschlag, 
bei dem nicht zu einer umfassenden Steuerbasis 
übergegangen wird.

Weitere Informationen bezüglich der Verteilungs
effekte lassen sich aus einer anderen Aufteilung der 
Haushalte ableiten. Gruppiert man die Haushalte nicht 
nach dem Bruttoerwerbs- und Vermögenseinkom
men, sondern nach ihrer sozialen Stellung (vgl. Ab
bildung 4), wird deutlich, daß sämtliche als umfassen
de Steuerbasis konzipierten Reformvorschläge zu 
deutlichen Belastungsverschiebungen führen. Entla
stungen bei den Pensionären, Beamten, Angestellten 
und Arbeitern (Ausnahme: Uldall-1) stehen Bela
stungserhöhungen bei den Landwirten und Selbstän
digen sowie -  wesentlich schwächer ausgeprägt -  bei 
den Arbeitslosen gegenüber.

Demgegenüber wären von der Reformalternative 
LinProg-2 -  also bei Beibehaltung der derzeitigen 
Abzugsmöglichkeiten -  deutlich schwächere Bela
stungsverschiebungen zwischen den verschiedenen 
sozialen Gruppen zu erwarten. Die Steuerlast würde 
sich von den Pensionären, Arbeitern, Landwirten und 
Beamten hin zu der Gruppe der Selbständigen ver
schieben.

Weitere Informationen -  insbesondere zum Fami
lienlastenausgleich, in jüngster Zeit auch als Fami
lienleistungsausgleich bezeichnet -  liefert die Analyse

Abbildung 5 

Veränderung der Belastungskoeffizienten1 
bei einer Umsetzung der Reformvorschläge 

(nach der Haushaltsstruktur2)
Prozentpunkte

1 Die B e lastungskoeffiz ien ten  s ind de fin ie rt als Q uo tien t aus 
dem  gruppenspezifischen Anteil am Steueraufkom m en und dem 
Gruppenanteil am gesamten Bruttoeinkom m en.

!P: Personenzahl je Haushalt; EBZ: E inkommensbezieher je Haushalt.

der Veränderung der Belastungskoeffizienten für un
terschiedliche, nach der Zahl der im Haushalt leben
den Personen sowie der Zahl der Bezieher von Er
werbseinkünften klassifizierten Haushaltstypen (vgl. 
Abbildung 5). Auch hier zeigen sich deutliche Unter
schiede zwischen den Stufengrenzsatztarifen und den 
Reformvorschlägen mit linearem Anstieg des Grenz
steuersatzes. Allen Reformvorschlägen gemeinsam 
ist lediglich eine relative Belastung der Ein-Personen- 
Haushalte. Während die als Stufengrenzsatztarif kon
zipierten Reformvorschläge Uldall-1 und Uldall-2 mit 
einer Belastungsverschiebung von den Drei- und Vier- 
Personen-Haushalten mit zwei und mehr Einkom
mensbeziehern hin zu Zwei- und Fünf-Personen- 
Haushalten sowie zu Drei- und Vier-Personen-Haus- 
halten mit einem Einkommensbezieher verbunden 
sind, wäre bei einer Umsetzung der Reformalterna
tiven LinProg-1 und LinProg-2 mit genau entgegenge
setzten Verteilungswirkungen zu rechnen.

Aus der Sicht des Familienlastenausgleichs sind 
folglich die beiden Stufengrenzsatztarife nur bedingt 
geeignet, da ihre Implementierung mit einer relativen 
Umverteilung von kinderreichen Haushalten hin zu 
Haushalten mit zwei Einkommensbeziehern und ei
nem oder zwei Kindern einhergehen würde. Mit den 
bestehenden Zielvorstellungen des Familienlasten
ausgleichs wäre lediglich die Belastungsverschiebung 
hin zu den Ein-Personen-Haushalten und zu den 
Haushalten mit zwei Einkommensbeziehern kompati
bel. Allerdings sind die beiden anderen Reformalter
nativen ebensowenig mit den Zielen des Familien
lastenausgleichs vereinbar, da sie zwar kinderreiche 
Haushalte entlasten, gleichzeitig aber auch zu einer
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Entlastung bei kinderlosen Haushalten m it zwei 
Einkommensbeziehern führen.

Kritische Bewertung der Ergebnisse und Ausblick
Die durchgeführte Simulationsanalyse ist m it einer 

Reihe von Schwächen verbunden: Infolge der Zeitfer
ne der Datenbasis sind die geschätzten Abzugsbe
tragsfunktionen nicht in der Lage, die seit der Tarifre
form 1990 aufgetretenen Veränderungen -  exempla
risch sei hier auf die Sonderabschreibungen im 
Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Förderung 
der neuen Bundesländer hingewiesen -  adäquat zu 
beschreiben. Ferner basieren die Simulationen aus
schließlich auf Daten der alten Bundesländer und las
sen sich auf die heutige Bundesrepublik Deutschland 
nur unter sehr restriktiven Annahmen übertragen. Des 
weiteren leidet die Qualität der Ergebnisse unter dem 
Verzicht auf die Einbeziehung von -  durch die Verän
derungen des Einkommensteuertarifs induzierten -  
Verhaltensanpassungen bezüglich Faktorangebot und 
Güternachfrage sowie von gesamtwirtschaftlichen 
Rückwirkungen auf Wachstum, Steuermoral etc. Eine 
weitere Schwäche resultiert daraus, daß die genauen 
Maßnahmen zur Ausweitung der Steuerbasis noch in

der Diskussion stehen und deswegen vereinfachende 
Annahmen für die Simulation getroffen werden muß
ten.

Diese Einschränkungen legen jedoch lediglich eine 
große Vorsicht bei der Interpretation und Bewertung 
der Simulationsergebnisse nahe und können keines
falls als Begründung für einen Verzicht auf die Ausein
andersetzung mit diesen Ergebnissen herangezogen 
werden. Die Simulationsanalyse hat verdeutlicht, daß 
die derzeit diskutierten Reformvorschläge (Uldall-1 
und Uldall-2) m it teilweise überraschenden distributi
ven Konsequenzen verbunden sind. Eine durchaus 
wünschenswerte Ausweitung der Bemessungsgrund
lage bei g leichzeitiger Reduzierung der tarifären 
Grenzbelastung führt zwar zu einer Vereinfachung des 
Systems der Einkommensteuer und kann prinzipiell 
auch aus distributiver Sicht völlig unproblematisch 
sein. Allerdings hängt letzteres von der konkreten Aus
gestaltung der Steuerreform ab. Dabei lassen sich die 
zur Bewertung einzelner Reformvorschläge erforderli
chen Informationen nur über eine Ergänzung der Tarif
analyse durch entsprechende Simulationsanalysen 
beschaffen.
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